Zusammenfassung Ordner: Der Ausbilder im Betrieb I.

Lernfeld A – Allgemeine Grundlagen 
II. Gründe für die (betriebliche) Ausbildung

1. Gründe aus der Sicht des Betriebes

Ausbildung verursacht Kosten:

· Ausbildungsvergütungen

· Kosten für Ausbilder

· Lehrwerkstatt

· Anlage- und Sachkosten

· Ausbildungsabbruch

Ausbildung bringt aber auch erheblichen Nutzen:

· Produktive Leistungen

· Spart Personalbeschaffungskosten

· Spart Einarbeitungskosten

· Kein hohes Lohnniveau im Betrieb durch Abwerben von Fachkräften.

· Kein Risiko der Fehlbesetzung

· Größere Betriebstreue

2. Gründe aus Sicht der Gesellschaft
Die duale Berufsbildung in Betrieb und Berufsschule erleichtert die berufliche Eingliederung der Jugendlichen in das Berufsleben und sichert einem hohen Anteil eine berufliche Qualifizierung.

III. Entstehung und wesentliche Merkmale des „Dualen Systems“ der Berufsausbildung
2. Wesentliche Merkmale des „Dualen Systems“ der Berufsausbildung
	Kriterium
	
	

	Lernort
	Betrieb
	Berufsschule

	Rechtsstatus
	Privatrechtlich
	Öffentlich rechtlich

	Überwachungsinstanz
	Kammer
	Staat

	Finanzierung
	Betrieblich
	staatlich

	Rechtstellung des Auszubildenden
	Arbeitnehmer
	Schüler

	Vorherrschende Lernorganisation
	Produktive Arbeit
Unterweisung am Arbeitsplatz
	Lehrgang
Unterricht

	Inhaltlicher (didaktischer) Ausbildungsschwerpunkt
	Praxis
	Therorie

	Didaktische Zuständigkeit
	Bund (Ausbildungsordnungen)
	Land

(Rahmenlehrpläne)


	Argumente für und gegen betriebliche (duale) Berufsausbildung

	FÜR
	GEGEN

	Vermittlung von Können nicht nur von Wissen
	Geringe pädagogische Qualifikation der Ausbilder

	Große Breitenwirkung
	Mangelnde Systematik

	Hohe Anpassung an die technisch- wirtschaftliche Entwicklung
	Unterschiedliche Ausbildungsqualtät der Betriebe

	Relativ hohe Anpassung an den Qualifaikationsbedarf
	Unzulängliche Abstimmung zwischen betrieblicher und schulischer Ausbildung

	Erleichterung des Übergangs
Schule – Beruf
	Geringe Theoretisierung der Ausbildung


V. Zusammenarbeit mit anderen an der Ausbildung beteiligten und Mitwirkenden

1. Zusammenarbeit mit dem Elternhaus des Auszubildenden

Der Ausbilder hat nicht nur einen Ausbildungs-, sondern auch einen Erziehungsauftrag. Seine Erfüllung wird wesentlich erleichtert, wenn er, zumindest bei noch nicht volljährigen Azubis, guten Kontakt zu den Eltern hält.
Dabei muss er sich der Spannungen, die in dieser Entwicklungsphase oft zwischen Eltern und Kindern bestehen, bewusst sein.

Der Ausbilder sollte

· schon bei der Einstellung den Kontakt zu den Eltern suchen,

· die Eltern zu einer Einführungsveranstaltung und von Zeit zu Zeit zu Elternabenden einladen

· die Mitverantwortung der Eltern durch Information über die Beurteilungen deutlich machen.

· Durch regelmäßige Sprechstunden oder gezielte Einladungen auch den Eltern die Kontaktaufnahme erleichtern.

2. Zusammenarbeit mit der „zuständigen Stelle“

Die zuständigen Stellen(Kammern) haben wichtige Verwaltungsaufgaben in der Berufsausbildung, vor allem
· die Überprüfung der Eignung der Ausbildungsstätte und des Ausbilders.

· Die Überprüfung und die Eintragung der Berusausbildungsverträge in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

· Die Organisation der Zwischen- und Abschlussprüfungen.

Die Ausbildungsberater können dem Ausbilder aber auch bei vielen Problemen in der Gestaltung der Ausbildung und nötigenfalls bei Konflikten mit dem Auszubildenden beratend und vermittelnd zur Seite stehen.

VI. Aufgaben und Eignungsvoraussetzungen des Ausbilders

2. Die Aufgaben des Ausbilders

Der Ausbilder hat fachliche, erzieherische und organisatorische Aufgaben, deren Gewichtung von der Größe des Betriebes und der Funktion des Ausbilders (Ausbildender, verantwortlicher Ausbilder, Ausbildungsbeauftragter) abhängt. 

3. Anforderungen an den Ausbilder

Die Mindestanforderungen an den Ausbilder in persönlicher, fachlicher und berufs- und arbeitspädagogischer Hinsicht sind im Berufsbildungsgesetz (§ 20 und § 76) und ergänzend in der Ausbildereignungs- Verordnung (AEVO) festgelegt. Als Vorgesetzter und zugleich Bezugsperson und „Interessenvertreter“ des Azubis hat er großen Einfluss auf dessen Persönlichkeitsentwicklung. Entscheidend sind deshalb seine menschlichen Qualitäten (er hat eine Vorbildfunktion) und seine Führungsfähigkeiten.

Lernfeld B – Planung der Ausbildung
I. Betriebliche Personalplanung- Ausbildungsplanung

2. Auswahl der Ausbildungsberufe

c) Inhalt der Ausbildungsordnung
1. Bezeichnung des Ausbildungsberufes

2. Ausbildungsdauer

3. Ausbildungsberufsbild

4. Ausbildungsrahmenplan

5. Prüfungsanforderungen

- Ausbildungsrahmenplan:

Im Ausbildungsrahmenplan werden die im Ausbildungsberufsbild nur sehr kurz und recht allgemein beschrieben Mindestkenntnisse und –fertigkeiten zunächst in einer

- sachlichen Gliederung unter Hinweis auf die Positionen des Ausbildungsberufsbilds, auf die sie sich beziehen, sehr viel differenzierter, konkreter und in die Tiefe gehend aufgelistet. In einer anschließenden

- zeitlichen Gliederung wir nach Ausbildungsjahren getrennt angegeben, in welchem zeitlichen Rahmen die in der sachlichen Gliederung erhaltenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, zu vertiefen oder einzuüben sind. Hier finden sich auch Hinweise, wenn sachübergreifend ausgebildet werden soll.

Der Ausbildungsrahmenplan bildet die Grundlage für die Entwicklung des betrieblichen Ausbildungsplans. 
II. Eignung der Ausbildungsstätte
1. Gesetzliche Anforderungen

Für die Eignung der Ausbildungsstätte sind sachliche und persönliche Kriterien von Bedeutung:

- die Ausbildungsstätte muss nach Art und Einrichtung geeignet sein.

- für die Ausbildung müssen genügend Fachkräfte und qualifiziertes Personal zur Verfügung stehen.

Sozialräume müssen vorhanden sein.

Die Zahl der Auszubildenden muss in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der vorhandenen Fachkräfte stehen:

1 Azubi – 1-2 Fachkräfte

2 Azubis – 3-5 Fachkräfte

3 Azubis – 6-8 Fachkräfte

Für jeden weiteren Azubi sollen 3 weitere Fachkräfte vorhanden sein.

Nebenamtliche Ausbilder sollen nicht mehr als 3 Azubis ausbilden.
Hauptamtliche Ausbilder nicht mehr als 16 Azubis.

Auszubildende einstellen darf nur wer persönlich geeignet ist. (Ausbildender)

Ausbilden darf nur, wer persönlich und fachlich geeignet ist. (Ausbilder)

Die fachliche Eignung ist an 2 Vorraussetzungen geknüpft:
· Nachweis der für die Vermittlung der Ausbildungsinhalte erforderlichen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie

· Nachweis berufs- und arbeitspädagogischer Eignung

2. Geeignete Ausbildungsplätze
a) Ausbildung im Betreib

Wenn manche Ausbildungsinhalte z.B. durch u.a. Automatisierung nicht mehr an Ort und Stelle vermittelt werden können ist zu überlegen betriebsinterne Einrichtungen zu schaffen um den Anforderungen der Ausbildungsordnung gerecht zu werden. Zum Beispiel:

· Ausbildungswerkstatt

· Lehrecke

· Lernbüro

· Juniorfirma

b) Außerbetriebliche und überbetriebliche Ausbildung- Verbundausbildung

Können in einer Ausbildungsstätte die erforderlichen Qualifikationen nicht in vollem Umfang vermittelt werden, gilt sie dennoch als geeignet, wenn der Mangel durch Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte behoben wird (§ 27 Abs. 2 BBiG).

Zum Beispiel: Ausbildungsverbund; Ausbildungszentrum

Die Eignung der Ausbildungsstätte wird von der Kammer überwacht. 

III. Organisation der Ausbildung

1. Organisationsformen der Ausbildung

Zunächst sollen die Lernorte festgelegt werden, wobei verschiedene Lernorte möglich sind z.B.:

· am Arbeitsplatz („vor Ort“)

· Lehrwerkstatt

· Lehrecke

· Lehrbüro

· Juniorfirma

· Schulungsräume

· In außerbetrieblichen Einrichtungen (Verbund)

· In überbetrieblichen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit Institutionen (Kammern, Fachverbände).

2. Auswahl der geeigneten Organisationsformen

a) Vor- und Nachteile verschiedener Organisationsformen

Die Ausbildung am Arbeitsplatz („vor Ort“) ist besonders realitätsnah, aber eine systematische Ausbildung ist durch die Realität des modernen Arbeitsgeschehens schwierig.
Eine Lehrwerkstatt ermöglicht Systematik, ist aber praxisfern.

Alle Organisationsformen der Ausbildung haben ihre Vor- und Nachteile. Die Nachteile lassen sich durch gezielte Gegensteuerung in gewissem Umfang kompensieren.

IV. Abstimmung mit der Berufsschule

1. Notwendige Zusammenarbeit im Dualen System

Die Tatsache, dass 2 ganz verschiedene Partner (staatliche Berufsschule und privater Betrieb) mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Methoden auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, nämlich die bestmögliche Qualifizierung des Fachkräftenachwuchses, verlangt zwingend eine optimale Abstimmung der beiderseitigen Bildungsbemühungen und eine gute Zusammenarbeit der Partner. Der Wille zur Zusammenarbeit ist wichtiger als Gesetze. 

2. Gegenstand der Abstimmung zwischen Berufsschule und Betrieb

Eine zeitlich parallele Behandlung der Ausbildungsinhalte von Berufsschule und Betrieb ist schwierig aber anzustreben. 

Bei der inhaltlichen Abstimmung ist es für den Ausbilder von Interesse zu erfahren, wieweit er bei seiner fachpraktischen Ausbildung auf fachtheoretischen, von der Berufsschule vermittelten Grundlagen aufbauenkann. 

Die Instrumente für die erforderliche Abstimmung und Zusammenarbeit von Berufsschule und Betrieb sind vielfältig. An erster Stelle steht der unmittelbare Kontakt des Ausbilders mit den Fachlehrern seiner Azubis. Daneden kann durch Arbeits- und Gesprächskreise, durch Betriebsbesichtigungen, Betriebspraktika und Einladungen zu den verschiedensten Anlässen die Zusammenarbeit gefördert werden. Nicht zuletzt ergeben sich aus dem Zusammenwirken von Lehrern und Ausbildern in den Zwischen- und Abschlussprüfungen Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kooperation.
V. Erstellung der Ausbildungspläne

1. Der betriebliche Ausbildungsplan

Der betriebliche Ausbildungsplan enthällt:
· die in der Ausbildungsordnung aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten

· zusätzliche betriebs- und branchenspzifisch bedingte Lerninhalte

· neue Kenntnisse und Fertigkeiten aufgraunf technischer und organisatorischer Entwicklungen, die in der Ausbildungsordnung noch nicht berücksichtigt sind.

· Die Gliederung des Ausbildungsstoffes nach sachlogischen und pädagogischen Geschichtspunkten

· Die Dauer der Ausbildung in den einzelnen Ausbildungsabschnitten (entsprechend der zeitlichen Gliederung in der Ausbildungsordnung).

Darüber hinaus ist es wünschenswert, wenn auch die Lernorte angegeben werden, an denen die jeweiligen Lerninhalte vermittelt werden sollen.

Die ersten 3 Monate sollen berufstypisch gestaltet sein.

Zeitpunkte der Zwischen- und Abschlussprüfung sind zu beachten.

2. Der individuelle Ausbildungsplan

Der wesentliche Unterschied zwischen betrieblichem und individuellen Ausbildungsplan besteht darin, dass der individuelle Ausbildungsplan für einen ganz bestimmten Auszubildenden und dessen ganz konkrete Ausbildungszeit gilt, die Reihenfolge seiner Ausbildungsstationen und die Verweildauer in ihnen enthält. 

Die Erstellung der für eine systematische Ausbildung unerlässlichen Ausbildungspläne fordert je nach Größe des Ausbildungsbetriebes und der Zahl der Azubis mehr oder weniger großen Aufwand. Im Kleinbetrieb ist eine streng systematische Durchführung der Ausbildung schwierig. Auch hier müssen aber die gesetzlichen Vorgaben für die sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung eingehalten werden. Dies ist mit Hilfe von Musterplänen leicht und wenig zeitaufwändig zu erreichen. Bewährt haben sich sog. Checklisten, die ein Abhaken der vermittelten Lerninhalte vorgesehen und damit schnell erkennen lassen, was noch zu vermitteln ist.

 Die wichtigsten Ausbildungspläne sind:

· der betriebliche Ausbildungsplan (der auf die besonderen Betriebsverhältnisse zugeschnittene Ausbildungsplan der Ausbildungsordnung),

· der individuelle Ausbildungsplan (die vom BBiG zwingend vorgeschriebene „sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung“; der Plan lässt erkennen, was einem bestimmten Azubi in welcher Reihenfolge wie lange vermittelt werden soll; im Übrigen entspricht er dem betrieblichen Ausbildungsplan). 
VI. Festlegung des Beurteilungssystems

1. Ziel der Beurteilung
Beurteilung ist Lernzielkontrolle.

Ziel der Beurteilung ist besonders am Anfang der Ausbildung das Ausbildungsverhalten. Die Beuteilung ist eine Rückmeldung für den Azubi, die ihm eine Überprüfung seines Verhaltens ermöglichen soll. Ein transparentes Beurteilungssystem kann Beurteilungen objektivieren und damit die Akzeptanz und den Aussagewert erhöhen. Zugleich wird das notwendige Gespräch über festgestellte Schwächen und Defizite des Beurteilten versachlicht. Ein solches transparentes Beurteilungssystem wird auch von dem Betroffenen begrüßt, weil es der Befürchtung der Willkür entgegenwirkt.

2. Anlässe und Informationsquellen

Beuteilungen sollten möglichst aufgrund „beweisbarer“ oder benennbarer Leistungen und Verhaltensweisen am Ende von Ausbildungsabschnitten oder in regelmäßigen Zeitabständen (wenn klare Ausbildungsabschnitte nicht erkennbar sind) erfolgen.
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Lernfeld C – Mitwirkung bei der Einstellung von Auszubildenden

II. Suche und Auswahl von Auszubildenden

1. Deckung des Ausbildungsbedarfs

Bei der Suche nach Auszubildenden sollten zunächst die Dienste des Arbeitsamtes in Anspruch genommen werden. Kontakte zu Schulen, Betriebspraktika, Tage der offenen Tür und Berufsmessen können Bewerber interessieren. Stellenanzeigen und Werbung im Internet sind wirksame Mittel, wenn offene Ausbildungsstellen besetzt werden sollen.

2. Entscheidung über die Bewerbungen
Die Eignung der Bewerber ist aufgrund der Bewerbungsunterlagen, betrieblicher Eignungstests und eines Vorstellungsgesprächs festzustellen. 

Die kritische Wertung der Bewerbungen nach Äußerem, Inhalt und Rechtschreibung sowie nach schulischen Leistungen kann bereits weitgehende Aufschlüsse über die geforderte Eignung geben. Betriebliche Eignungstests, mindestens zur Beherrschung der wichtigsten Kulturtechniken wie Rechtschreibung und Rechnen (je nach Beruf in unterschiedlichem Maße), bringen weitere Erkenntnisse, ob sich Anforderungen und Eignung in hinreichendem Maße entsprechen. Der persönliche Eindruck in einem gut geführten Vorstellungsgespräch rundet das Auswahlverfahren ab und bildet in Verbindung mit den anderen Ergebnissen eine ausreichende Basis für die Entscheidung über die Einstellung des Bewerbers. 
III. Abschluss des Berufsausbildungsvertrages
Der BAV regelt die Rechtsbeziehungen zwischen dem Ausbildenden und dem Auszubildenden für die Dauer der Berufsausbildung.

1. Rechtliche Grundlagen

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für die Berufsausbildung sind:

· das Berufsbildungsgesetz (BBiG) und das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) Bundesgesetzte
· die Ausbildungsordnungen für die einzelnen Berufe, die verschiedenen Anrechnungsverordnungen und die Ausbildereignungsverordnungen (AEVO) Rechtsverordnungen des Bundes
· die Prüfungsordnungen (z.B. für Abschlussprüfungen oder für Ausbilderprüfungen.) Statutarisches Recht der zuständigen Stellen
· Tarifverträge Wichtigste arbeitsrechtliche Rechtsquelle.
Das durch den BAV begründete Berufsausbildungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur. Die das Ausbildungsverhältnis beeinflussenden Beziehungen beider Vertragspartner zur zuständigen Stelle (Kammer) gehören zum öffentlichen Recht. Das Ausbildungsverhältnis hat arbeitsrechtlichen Charakter (Abhängigkeit des Azubis vom Ausbildenden ähnlich der des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber). Arbeitsrecht gilt aber nur hilfsweise wegen der Besonderheiten des Ausbildungsverhältnisses. Spezialregelung erfolgt durch das Berufsbildungsrecht, das wegen öffentlichen Interesses an der Materie weitgehend zwingend ist.
3. Vertragsinhalt
Vertragspartner des Berufsausbildungsverhältnisses sind der

· Ausbildende und der

· Auszubildende

Die Probezeit muss mindestens 1 Monat und darf höchstens 4 Monate betragen.

Urlaubsanspruch des Jugendlichen nach § 19 Abs. 2 JArbSchG

	Alter zu Beginn des Kalenderjahres
	Mindesturlaub im Jahr

	Unter 16 Jahre
	30 Werktage

	Unter 17 Jahre
	27 Werktage

	Unter 18 Jahre
	25 Werktage


1 Woche = 6 Arbeitstage = 5 Werktage

IV. Anmeldeverpflichtungen

1. Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse

Vor der Eintragung wird von der zuständigen Stelle überprüft,

· ob die gesetzlichen Bestimmungen (auch der Ausbildungsordnung) beachtet sind,

· ob die persönliche und fachliche Eignung für das Einstellen und Ausbilden vorliegen,

· ob die Ausbildungsstätte geeignet ist und

· ob für Auszubildende unter 18 Jahren die Bescheinigung nach § 32 Abs. 1 JArbSchG über die Erstuntersuchung vorliegt.

2. Anmeldung zur Berufsschule

3. Anmeldung zur Sozialversicherung

V. Einführung in den Betrieb

Eine gut vorbereitete Einführung der neuen Azubis in den Betrieb stellt eine wichtige Maßnahme dar. Sie erleichtert den Azubis den Einstieg in die Ausbildung und fördert deren positive Entwicklung. Wichtige Themen der Einführung sind die Vorstellung des Ausbildungsbetriebes mit seinen Abteilungen und seinen gefertigten Produkten seiner Firmenphilosophie und Zielen. Der Azubi sollte die an der Ausbildung beteiligten Personen kennen lernen. Grundsätzliche Fragen und Themen wie z.B. Infos über Rechte und Pflichten des Azubis, Infos über den Ausbildungsplan und die Arbeitsplatzorganisation, Berichtsheftführung, Berufsschule, Erwartungen an den Azubi und der Unfallverhütung.
VI. Gestaltung der Probezeit

Die Probezeit soll nach sorgfältiger Bewerberauswahl in der praktischen Arbeit im Betrieb zeigen, ob der Auszubildende für den gewählten Beruf geeignet ist. Die Aufgabe ist schwierig, weil dafür in der Regel nur 3 Monate zur Verfügung stehen. Der Azubi ist in der Probezeit mit berufstypischen Aufgaben zu betrauen, die seine Eignung erkennen lassen. Er ist genau zu beobachten, und alle Feststellungen sind regelmäßig und exakt schriftlich festzuhalten. Aus dem Ergebnis der Beurteilung sind nach Abwägung des Für und Wider die Konsequenzen Fortsetzung der Ausbildung oder Trennung von dem Azubi zu ziehen.
Lernfeld D – Ausbildung am Arbeitsplatz
1. Zuordnung der Lerninhalte zu den betrieblichen Arbeitsplätzen

a) Vergleich der Ausbildungsinhalte mit den betrieblichen Arbeitsaufgaben

Aus dem Ausbildungsrahmenplan und dem betrieblichen Ausbildungsplan, ist zu ersehen welche Ausbildungsinhalte dem Jugendlichen zu vermitteln sind. Um nun die bestmögliche Auswahl von Lernorten im Betrieb zu treffen, sollte der Ausbilder eine Übersicht anfertigen aus welcher er entnehmen kann an welchen Stellen im Betrieb die entsprechenden Ausbildungsinhalte vermittelt werden. Hilfen können Arbeitsplatzbeschreibungen oder die Information vor Ort sein.
b) Zur Ausbildung geeignete Arbeitsplätze

Nicht alle Arbeitsplätze im Betrieb an welchen die für die Ausbildung erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vorkommen sind auch geeignete Ausbildungsplätze. Folgende Umstände können einer Eignung entgegenstehen:

· Aus rechtlichen Gründen (Akkordarbeit; tempoabhängige Arbeit; Nachtarbeit; keine Pausenregelung; gesundheitliche und sittliche Gefahren nach JArbSchG.)

· Wenn am Arbeitsplatz ausbildungsfremde, oder den körperlichen Kräften des Azubis nicht angemessene Tätigkeiten verrichtet werden.

· Wenn die Tätigkeit so detailliert ist, das komplexe Zusammenhänge nicht erkannt werden.

· Am Arbeitsplatz stehen keine Ausbilder zur Verfügung.

· Die Ausstattung des Arbeitsplatzes erfüllt nicht die für die Ausbildung erforderlichen Mindeststandards.   

c) Geeignete Ausbilder
Ein Ausbilder muss fachlich und persönlich geeignet sein.

2. Ablauf der Ausbildung nach Ausbildungsplänen

Bei der Festlegung innerbetrieblicher Ausbildungsplätze sollen folgende Anliegen berücksichtigt werden:
· Reihenfolge der Ausbildungsstationen nach dem pädagogischem Prinzip vom Leichten zum Schweren

· Differenzierung nach individuellen Lernfortschritt (Am Arbeitsplatz sollte einfache und komplexe Aufgaben bieten- um den stärkeren nicht zu langweilen und den schwächeren nicht zu überfordern.)
· Sinnvolles Zusammenspiel mit der Berufsschule

· Realisierbarkeit der Ausbildungsziele (Der alltägliche Arbeitsablauf hat im Betrieb häufig Vorrang- deshalb muss geprüft werden, ob die Vermittlung des Ausbildungsziels überhaupt realisierbar und in der Praxis zu verwirklichen ist.)
Wenn der für die Ausbildung vorgesehene Arbeitsplatz  Schwächen aufweißt und ein besserer Arbeitsplatz nicht zur steht ist zu überlegen die Mängel mit betrieblichem Unterricht auszugleichen oder in einer Lehrecke. Notfalls muss für Teilbereiche der Ausbildung im Verbund mit anderen Betrieben oder auf eine überbetriebliche Ausbildung ausgewichen werden.
3. Ausstattung der Ausbildungsplätze

Der betriebliche Arbeitsplatz, der auch als Ausbildungsplatz dient, sollte im Interesse einer Verbesserung des Lernerfolges mit Hilfsmitteln zur anschaulichen Gestaltung des Lernprozesses ausgestattet sein.

II. Vorbereitung auf technischen und organisatorischen Wandel
2. Veränderung der Anforderungen
Fachkompetenzen sind unter der Einbeziehung des selbstständigen Planens, Durchführens und Kontrollierens zu vermitteln.

Schlüsselqualifikationen sind Fähigkeiten, die nunmehr stark in den Vordergrund des Ausbildungsbemühens rücken und berufsübergreifend Gültigkeit besitzen. Diese sind:

· personale Fähigkeiten, wie z.B. Selbstständigkeit, Initiative und Verantwortungsbereitschaft oder

· soziale Fähigkeiten wie Kooperationsbereitschaft und

· geistige Fähigkeiten, wie logisches Denken, Problemlösungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit

Geeignet für den angestrebten Zweck sind moderne Lernmethoden, die die Teilnehmer aktivieren, wie

· selbstgesteuertes Lernen

· Gruppenarbeit (möglichst in Gruppen mit wechselnder Zusammensetzung) 

· Projektarbeit und

· Leittextmethode

Der Ausbilder ist der Moderator von Lernprozessen, ein Beobachter und Helfer auf Abruf aber auch Vorbild.
III. Formen des Lernens

1. Grundformen des Lernens

Die Arbeitsvorgänge und Abläufe sind in der heutigen Zeit durch Arbeitsteilung, Rationalisierung und Mechanisierung immer weniger zu durchschauen. Das Verständnis der Vorgänge und Zusammenhänge wurde entscheidend erschwert. Die Arbeit ist weitgehend erklärungsbedürftig. Deshalb muss im Betrieb das geplante Lernen einen breiten Raum einnehmen. Der Ausbilder sollte sich dennoch bewusst sein, dass das Lernen unter zufälligen Bedingungen, also unabhängig von den Absichten des Ausbilders nach wie vor stattfindet und die Entwicklung des Azubis nicht unwesentlich beeinflusst.

2. Formen geplanten Lernens

· die Unterweisung am Arbeitsplatz

· das selbstgesteuerte Lernen

· das Lehrgespräch und

· der Unterricht

a) Unterweisung am Arbeitsplatz

Die Unterweisung am Arbeitsplatz als für die betriebliche Ausbildung typische Lehr- und Lernform knüpft an die Begegnungen des Azubis mit der Breufsarbeit an und vollstreckt sich im praktischen Mittun, das von Vormachen und Zeigen, Erklären und Fragen, von Nachmachen und Wiederholen begleitet wird. Sie wird ergänzt durch das Lehrgespräch, welches in ruhiger Atmosphäre stattfindet, in welchem das Erlebte begründet, Zusammenhänge dargestellt und offene Fragen geklärt werden.
b) Selbstgesteuertes Lernen

Das selbstgesteuerte Lernen ist die Vorstufe zum selbstständigen Handeln. Auf der Basis erhaltener Informationen und mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Lern- und Arbeitsmittel sucht der Azubi selbstständig nach Lösungswegen für die gestellte Aufgabe. Der Ausbilder greift nur ein, wenn der Azubi auf allzu zeitraubende Abwege gerät oder gar nicht mehr weiter weiß. Er ist nicht meht „Unterweiser“ sondern „Lernberater“.
IV. Ziele moderner Ausbildung

1. Handlungsfähigkeit

Die Fähigkeit zum selbstständigen Planen und Entscheiden

Handlungsfähigkeit setzt sich aus 3 wichtigen Faktoren zusammen, siehe 2.: 

2. Fach-, Methoden und Sozialkompetenz

Jeder Praktiker weiß, dass der Erfolg im Betrieb nicht zuletzt von einer guten Zusammenarbeit aller abhängt. Die rasante Entwicklung in Wirtschaft und Technik bringt es außerdem mit sich, dass die Fachkraft immer wieder vor neue Aufgaben gestellt ist, die nicht allein mit dem in der Ausbildung Gelernten gelöst werden können.  Diese zusätzlichen Faktoren, die neben der Fachkompetenz die Handlungskompetenz ausmachen fasst man unter den Oberbegriffen Methodenkompetenz und Sozialkompetenz zusammen. 
3. Schlüsselqualifikationen

Für Fähigkeiten, die eine rasche und reibungslose Erschließung von wechselndem Spezialwissen ermöglichen sollen hat sich der Begriff „Schlüsselqualifikationen“ eingebürgert.
Zum Beispiel:

	Schlüsselqualifikationen

	personelle Fähigkeiten
	soziale Fähigkeiten
	kognitive Fähigkeiten

	Ausdauer

Initiative

Selbstständigkeit

Aktivität

Flexibilität

Verantwortungs- 

bereitschaft

Kreativität

Lernbereitschaft
	Kooperations-

(Team)bereitschaft

Kommunikations- fähigkeit

Fähigkeit zur Konflikt- bewältigung


	Logisches Denken

Problemlösungsfähigkeit

Denken in Alternativen

Lernfähigkeit

Urteils- und Entscheidungsfähigkeit




Gefördert wird der Erwerb von Schlüsselqualifikationen z.B. durch:

· selbstgesteuertes Lernen

· Freiräume für eigene Lösungswege

· Komplexe Aufgaben

· Anknüpfung an konkrete Probleme aus der Praxis

· Zusammenarbeit in wechselnden Gruppen
„Schlüsselqualifikationen“ sollen Angesichts des schnellen Veraltens von Wissen eine rasche und reibungslose Erschließung von wechselndem Spezialwissen ermöglichen. Sie können nicht „gelehrt“, also durch Unterweisung vermittelt werden. Sie müssen vielmehr durch eine Gestaltung der Ausbildung, die Raum für eigene Aktivitäten des Auszubildenden lässt, eingeübt werden. 
V. Planen der Unterweisung

1. Handlungsmodell und Abschnitte der Unterweisung

Um Handlungsfähigkeit einzuüben, sollen dem Auszubildenden wann immer möglich, komplexe Aufgaben gestellt werden, die ihm diese Schritte abverlangen. In den neuen Ausbildungsordnungen lauten diese 3 Schritte Planen- Durchführen- Kontrollieren, nach denen auch eine Unterweisung aufgebaut sein sollte. Sie bilden einen Regelkreis, in dem anhand des Ergebnisses, die  Planung und Durchführung überprüft und nötigenfalls für die Zukunft korrigiert wird.
2. Didaktische Überlegungen und Prinzipien

Didaktik ist die Lehre von der inhaltlichen Planung, Organisation und Kontrolle des Lernens. (Was?)
Methodik ist die Lehre von den Ausbildungs- (Unterweisungs-) verfahren. (Wie?)
Die Didaktik behandelt vor allem das „Was“ der Ausbildung (was soll in welcher Reihenfolge gelehrt werden?), während sich die Methodik mit dem „Wie“ beschäftigt (wie kann ich dem Lernenden die jeweiligen Lernziele am Besten vermitteln?).
Einige Faustregeln:

· vom Leichten zum Schweren

· vom Einfachen zum Zusammengesetzten

· vom Nahen zum Entfernten

· vom Allgemeinen zum Speziellen

· vom Konkreten zum Abstrakten

(die letzten beiden könnten auch umgedreht werden.)

3. Grundsätzliches zu den Unterweisungsmethoden
Die unterschiedlichen Unterweisungsmethoden unterscheiden sich im Grad der Aktivierung des Azubis. Die sog. Neuen Methoden legen besonderen Wert auf die hohe Aktivität des Azubis, weil nur so die soziale und Methodenkompetent und damit auch die Handlungskompetenz entwickelt werden können. Dennoch kann sich der Ausbilder nicht allein auf diese Methoden stützen. Es hängt immer von den jeweiligen Zielen und Rahmenbedingungen ab, welche Methode als die zweckmäßigste anzusehen ist. Eine gute Ausbildung ist deshalb durch einen Wechsel der Methoden, einen „Methodenmix“ gekennzeichnet.
b) die fragend- entwickelnde Methode

Die fragend entwickelnde Methode ist besonders für komplexe Lernziele im Bereich des beruflichen Wissens geeignet. Sie stellt relativ hohe Anforderungen an den Ausbilder, insbesondere an seine Fragetechnik. Sie ist für das Lehrgespräch von erheblicher Bedeutung und kann – richtig angewandt – die Azubis zum Mitdenken anregen und so zu guten Lernergebnissen führen.
d) die Projektmethode

Die Projektmethode könnte man auch als „Simulationsmethode“ bezeichnen; denn sie versucht, die durch die Arbeitsteilung verloren gegangene Ganzheitlichkeit in der Bearbeitung eines praktischen Arbeitsvorhabens, des Projektes, wiederherzustellen. Gewisse Einzelfertigkeiten und Kenntnisse sollen vorhanden sein, auch wenn sie u.U. im Rahmen des Projektes durch die Azubis selbstständig zu erweitern und zu ergänzen sind. Die Methode eignet sich gut zur Aktivierung der Azubis, zur Einübung des selbstständigen Lernens und Handelns und zur Erweiterung ihrer Sozialkompetenz. Sie ist allerdings relativ zeitaufwändig und birgt bei der Gruppenarbeit die Gefahr das Leistungsstärkere die Initiative an sich reißen und die schwächeren abgehängt werden. Bei einem Projekt soll es sich um eine komplexe Aufgabe handeln, wobei das Ergebnis brauchbar bzw. verwertbar sein muss. Das ganze soll in einem festgelegten zeitlichen Rahmen stattfinden.
e) Die Leittextmethode
Man kann die Leittextmethode als eine schriftliche Anleitung zum selbstständigen Lernen bezeichnen.

Leittextmethode – Elemente und Ablauf der Ausbildung

	1.
	Informieren
	Was soll getan werden?
	Leitfragen

	2.
	Planen
	Wie geht man vor?
	Arbeitsplan

	3.
	Entscheiden
	Fertigungsweg und Betriebsmittel festlegen
	Fachgespräch mit dem Ausbilder

	4.
	Ausführen
	Fertigen des Werkstücks
	Austragsbearbeitung

	5.
	Kontrollieren
	Ist der Auftrag fachgerecht gefertigt?
	Kontrollbogen

	6.
	Beurteilen
	Was muss beim nächsten Mal besser werden?
	Fachgespräch mit dem Ausbilder.


Die Leittextmethode ist ein Weg zu „handlungsorientiertem Lernen“.

Ziel sind nicht mehr einzelne Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern umfassende „Qualifikationen“.

Die Initiative liegt bei der Leittextmethode von Anfang an bei den Azubis. Der  Ausbilder ist nur helfend, unterstützend und beratend tätig.

VII. Kontrolle des Unterweisungserfolges
1. Laufende Erfolgskontrollen in der Ausbildung

Die Lernerfolgskontrolle ist zur Sicherung des Ausbildungserfolges unverzichtbar. Sie erfolgt zunächst als Selbstkontrolle des Azubis, danach als Fremdkontrolle durch den Ausbilder. Sie sollte am Ende jeder Unterweisung als Soll – Ist Vergleich, zum Abschluss einer komplexen Tätigkeit und am Ende eines längeren Ausbildungsabschnittes erfolgen. Ziel ist nicht (zumindest nicht in erster Linie) die Beurteilung des Auszubildenden, sondern die Rückmeldung über den bisherigen Erfolg der Ausbildung und nötigenfalls die Einleitung von Maßnahmen zum Erreichen und zur Sicherung des Ausbildungszieles. Bei Fehlleistungen des Azubis sollte der Ausbilder stets selbstkritisch prüfen, inwieweit diese evtl. in Mängeln bei der Unterweisung begründet sind.

(z.B. Maßkontrolle, Funktionskontrolle, Kenntnisfragen…) 

2. Führen von Beurteilungsgesprächen
1. Beobachten

2. Beschreiben

3. Beurteilen, Bewerten

4. Besprechen

- Freundliche Atmosphäre herstellen

- Beobachtungen mitteilen

- Einwände zulassen

- Konsequenzen ziehen (Hilfen, Förderungsmaßnahmen) 

Beurteilen heißt nicht verurteilen, schon gar nicht in der Ausbildung. Vielmehr dient die Beurteilung und vor allem das Beurteilungsgespräch der – möglichst einvernehmlichen – Feststellung des Ausbildungsstandes. Positive Aspekte sollten wo immer möglich im Vordergrund stehen. Denn der Azubi sollte nicht entmutigt, sondern zu verstärkten Bemühungen im nächsten Ausbildungsabschnitt und ggf. zur Aufarbeitung von Lücken und Defiziten motiviert werden.

VIII. Zusammenfassung: Praktische Hinweise zur Vorbereitung einer Unterweisung (Unterweisungsentwurf)

(siehe Ordner ab Seite D 43.)

Lernfeld E – Förderung des Lernprozesses

II. Lernbereiche und Lernziele

1. Lernbereiche

· der Azubi kann berufliches Wissen und geistige Operationen lernen (kognitiver – geistiger- Lernbereich)

Beispiel: Der Azubi lernt die Anlassfarben von Werkzeugstahl kennen.

· Der Azubi kann manuelle Fertigkeiten lernen (psychomotorischer – körperlicher – Lernbereich)

Beispiel: Er lernt mit der Hand- Blechschere eine kreisförmige Scheibe zu schneiden.

· Der Azubi kann bestimmte Einstellungen (Werterhaltung, Anschauung) lernen (affektiver – gefühlsmäßiger – Lernbereich)
Beispiel: Er lernt kollegialen Umgang zu seinen Mitarbeitern zu pflegen.

2. Lernziele

Richtlernziele: z.B.: Der Azubi soll ein guter Werkzeugmechaniker werden.

Groblernziel: z.B.: Der Azubi soll drehen können.

Feinlernziel: z.B.: Auf der Drehmaschine ein Innengewinde nach Zeichnung        herstellen.

III. Förderung des Lernens – Sicherung des Lernerfolges
5. Der Ausbildungsnachweis (Berichtsheft)

Der Ausbildungsnachweis macht den zeitlichen und sachlichen Ablauf der Ausbildung für alle Beteiligten nachweisbar. Er dient damit zur Kontrolle für die Übereinstimmung der tatsächlichen Ausbildung mit der Ausbildungsordnung und dem individuellen Ausbildungsplan. Der Betrieb kann und sollte jedoch das Berichtsheft zusätzlich als Ausbildungsmittel nutzen.
Lernfeld F – Ausbildung in der Gruppe
I. Unterweisungstechniken

Gerade bei den ausbilderzentrierten Lehrmethoden, zu denen der Vortrag ja gehört, ist es wichtig den Stoff möglichst anschaulich darzubieten, da sonst wenig aufgenommen und behalten wird. Es gibt gerade in der betrieblichen Ausbildung eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Lerninhalte zu visualisieren, also den Azubis vor Augen zu führen. Hiervon sollte der Ausbilder gebrauch machen und in keinem Vortrag auf die Veranschaulichung von Visualisierungstechniken verzichten.

V. Die Bedeutung der Gruppe
Die Bearbeitung und Bewältigung von Aufgaben im Team ist eine gute und wichtige Möglichkeit, die Sozialkompetenz der Azubis zu erweitern. Der Führungsstil des Ausbilders, der das allgemeine Klima in der Gruppe bestimmt, und die Zusammensetzung des Teams haben dabei entscheidenden Einfluss auf den Erfolg. 

Lernfeld G – Abschluss der Ausbildung

I. Prüfungen

4. Anmeldung zur Prüfung

Vorraussetzungen für die Zulassung zur Abschlussprüfung sind:

· die Ausbildungszeit muss zurückgelegt sein oder spätestens 2 Monate nach dem Prüfungstermin enden,

· Der Azubi muss an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen haben,

· Der Azubi muss vorgeschriebene Ausbildungsnachweise geführt haben,

· Das Berufsausbildungsverhältnis muss in dem von der Kammer geführten Verzeichnis eingetragen sein.

Der Ausbildende ist verpflichtet, den Azubi rechtzeitig zur Abschlussprüfung anzumelden, ihn für die Teilnahme an der Prüfung freizustellen, ihm die für die Ablegung der Prüfung erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Verfügung stellen, deren Kosten zu übernehmen und die Prüfungsgebühr zu entrichten.
II. Zeugnisse

Bei jeder Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses hat der Azubi einen Rechtsanspruch auf ein betriebliches Zeugnis. Das einfache Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Ausbildung enthalten, sowie über erworbene Fertigkeiten und Kenntnisse. Ein qualifiziertes Zeugnis mit Aussagen über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten ist nur auf Verlangen des Azubis auszustellen. Für das Zeugnis gelten die allgemeinen arbeitsrechtlichen Regeln, insbesondere die Grundsätze der Zeugniswahrheit, der Zeugnisklarheit und des Wohlwollens, von dem es getragen sein muss. 
Der Dreiklang am Ende der Berufsausbildung

· Berufsschulzeugnis

· Prüfungszeugnis der Kammer und

· Betriebliches Zeugnis

vermittelt ein umfassendes Bild von dem Azubi und seinen Leistungen.

III. Beendigung der Ausbildung
1. Ausbildungsabbruch- Aufhebungsvertrag

Wenn den Vertragspartnern eine Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr sinnvoll erscheint, kann es in gegenseitigem Einvernehmen jederzeit durch Aufhebungsvertrag beendet werden. Bei Ausbildungsabbruch durch den Azubi besteht zwar grundsätzlich Schadensersatzanspruch des Betriebes, der aber den Nachweis eines Schadens voraussetzt und in der Regel schwer zu realisieren ist.

3. Bestandene Prüfung

Mit bestandener Abschlussprüfung endet das Berufsausbildungsverhältnis. In der Regel steht es beiden Parteien frei, mit dem anderen ein Arbeitsverhältnis einzugehen. Für dieses gelten dann die allgemeinen Regeln des Arbeitsrechts.
4. Nicht bestandene Prüfung

Bei nicht bestandener Abschlussprüfung kann durch einseitige Erklärung des Azubis eine Verlängerung des Ausbildungsverhältnisses bis zur nächsten Wiederholungsprüfung herbeigeführt werden. Wird auch diese Prüfung nicht bestanden, kann der Azubi nochmals eine Verlängerung fordern, jedoch nicht über eine Gesamtverlängerungszeit von 1 Jahr hinaus. Mit dem Azubi sollten zuvor die Ursachen für das Prüfungsversagen und die Chancen einer Wiederholungsprüfung erörtert werden. Bei der Vorbereitung auf eine Wiederholungsprüfung sind zielstrebig die in der ersten Prüfung zutage getretenen Defizite abzubauen.

Lernfeld H – Recht der Berufsbildung (Anhang)

I. Allgemeines

4. Privates und öffentliches Bildungsrecht

Ausbildender ----- Auszubildender = privatrechtliche Beziehung

Auszubildender ----- zust. Stelle (z.B. IHK) = öffentlich- rechtliche Beziehung

(Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfung.)

Ausbildender -----  zust. Stelle (z.B. IHK) = öffentlich- rechtliche Beziehung

(Prüfung der Eignung der Ausbildungsstätte; Eintrag in das Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse.)
II. Ordnung der Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz

2. Ausbildungsordnungen

b) Bestandteile der Ausbildungsordnungen 

Jede Ausbildungsordnung enthält:

· die Bezeichnung des Ausbildungsberufes

· die Dauer der Ausbildung 

· das Ausbildungsberufsbild

· den Ausbildungsrahmenplan

· die Prüfungsanforderungen

III. Berechtigung zum Einstellen und Ausbilden 
1. Eignung des Ausbildenden und Ausbilders (§§ 28 ff BBiG)

a) Berechtigung zum Einstellen
Einstellen darf nur wer persönlich geeignet ist.

b) Berechtigung zum Ausbilden 

Ausbilden darf nur derjenige, der über die persönliche Eignung verfügt und darüber hinaus auch fachlich geeignet ist.

2. Eignung der Ausbildungsstätte (§ 27 BBiG)

Die Ausbildungsstätte gilt als geeignet, wenn

· die Ausbildungsstätte nach Art und Einrichtung für die Berufsausbildung geeignet ist (Räumlichkeiten, Abteilungen, Aufträge, Maschinen, Werkzeuge, Facharbeiter) und

· die Zahl der Azubis in einem angemessen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der Fachkräfte besteht.
Richtwerte:

	Azubi
	Fachkräfte

	1
	1 – 2

	2
	3 – 5

	3
	6 – 8

	jeder weitere 
	3


Ein hauptamtlicher Ausbilder soll nicht mehr als 16,
ein nebenamtlicher Ausbilder nicht mehr als 3 Azubis ausbilden.

VII. Arbeitsschutzgesetze

b) Arbeitszeit

	wöchentliche Arbeitszeit
	40 Stunden

	Tägliche Arbeitzeit
	8 Stunden

	Schichtzeit (Arbeitszeit + Pausen)
	Max. 10 Stunden

	Pause bei 4,5 – 6 Stunden Arbz.
	30 Minuten

	Pause bei mehr als 6 Std. Arbz.
	60 Minuten

	Nachtruhe
	20 Uhr – 6 Uhr

	Samstagsarbeit
	2 Samstage p.M. sollen frei bleiben

	Sonntagsarbeit
	2 Sonntage p.M. müssen frei bleiben

	Freistellung
	Berufsschulunterricht; Prüfungen und Tag vor der schriftlichen Abschlussprüfung


c) Urlaub

	Alter des Azubis
	Werktage

	Unter 16
	30

	Unter 17
	27

	Unter 18
	25


Sonstiges:
	EV – Einzelvertragliche Regelungen

	BV – Betriebsvereinbarungen

	TV – Tarifverträge

	BG – Bundesgesetze


Die Bundesgesetze sind die Basis. Höhere Stufen dürfen den Arbeitnehmer nur besser stellen.

	1 Woche = 6 Werktage = 5 Arbeitstage

24 Werktage = 4 Wochen

20 Arbeitstage = 4 Wochen


Soziales Verhalten


Kooperationsbereitschaft


Verhalten zu Kollegen


und Vorgesetzten








Lernverhalten


Lernaktivität


Auffassungsgabe





Leistungsverhalten


Interesse


Arbeitstempo


Ausdauer


Zuverlässigkeit
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